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STAF

• Eingeführt 1.1.2020
• Hauptaspekte

• Abschaffung spezialbesteuerte Gesellschaften
• Reduktion Steuersätze
• Wechsel vom «alten» zum «neuen» Gesetz ➔ Step-up

• Patentbox
• zusätzlicher Abzug für Forschung und Entwicklung
• zusätzlicher Abzug mittels eines fiktiven Eigenkapitalzinses

• Erfahrungen mit Steuerverwaltungen
• Es geht soooooooooo laaaaaannnnnngggggsssaaammmm mit Rulings 

• Restriktive Praxis bei Patentbox und F+E-Abzug
• Step-up – zu Beginn sehr grosszügig nun restriktiver
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MWST

• Änderung Umsatzgrenze für nicht gewinnstrebige, ehrenamtlich geführte
Sport- und Kulturvereine sowie gemeinnützige Institutionen nicht
steuerpflichtig werden (ab 1.1.2023: CHF 250‘000)

• Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes (wahrscheinlich per 1.1.2024)
− Erhebung der Mehrwertsteuer durch Versandhandelsplattformen sowie die

Auskunftspflicht sämtlicher Internet-Plattformen (ab 1.1.2024)
− Bezugssteuerpflicht für den Handel mit Emissionsrechten
− 2,5% auf Produkte der Monatshygiene
− Steuerpflicht ausländischer Reisebüros
− Steuervertretung für ausländische Unternehmen
− Steuervorabzugsmöglichkeit bei Holdings auszuweiten
− Jährliche Abrechnungen
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MWST

− Recht seitens der ESTV das Verbot der Einfuhr von Gegenständen von
ausl. Firmen (oder sogar die Vernichtung der Gegenstände) zu
bestimmen, welche steuerpflichtig sind, sich aber nicht eintragen sind

− Sicherheit geschäftsführende Organe kann von der ESTV verlangt werden 
(auch im Zusammenhang mit ev. Konkursen)

− Prozess bei MWST ausschliesslich elektronisch, Papier wird von ESTV 
abgewiesen

− Steuerausnahme für Benutzung der Infrastruktur in Tageskliniken und 
Ambulatorien durch Belegärztinnen und -ärzte 

− Steuerausnahme für Verleih von Personal für Krankenbehandlung auch für
gewinnstrebige Einrichtungen

− Steuerausnahme für BVG-Anlagestiftungen
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MWST

• Praxisanpassungen:
− Überarbeitung MWST-Info 08 «Privatanteile» - vollzogen

− Negativzinsen
− Elektronische Abrechnung
− EuroAirport
− Apotheker als Erbringer von Heilbehandlungen
− Abgabe von Methadon/Heroin
− Leistungen an Luftfahrtunternehmen
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MWST

• Praxisanpassungen:
− Praxisanpassungen bei Leistungen an Luftfahrunternehmen

(1. Entwurf: 1.11.2021; definitiv per 26.7.2022)
− Praxisanpassungen im Gesundheitswesen (1. Entwurf: 6.10.22) 
− Praxisanpassungen bei Sport- und Kulturvereinen sowie gemeinnützige 

Institutionen (1. Entwurf: 2.9.22)
− Praxisanpassungen bei Sacheinlagen (1. Entwurf: 7.6.22)
− Praxisanpassungen bei Tankkarten (1. Entwurf: 29.4.2022)
− Praxisanpassungen bei Mobilfunkantennen (1. Entwurf: 29.4.2022)
− Praxisanpassungen bei Leistungen an eng verbundenen Personen

(1. Entwurf: 28.1.2022)

• Die Geheimhaltungsbestimmung MWSTG wird geändert (per 1.1.2025)

• EU-Mehrwertsteuer Import One-Stop-Shop IOSS in Kraft seit 1. Juli 2021
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AHV-Reform

• Umsetzung sehr wahrscheinlich ab 1.1.2024 (wahrscheinlicher 1.1.25)
• Hauptaspekte

− Vereinheitlichung des Rentenalters auf 65 Jahre für Frauen und Männer
− Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration
− Flexibilisierung des Renteneintrittsalters (mindestens drei Schritte)
− Anreize zur Fortsetzung der Erwerbstätigkeit nach dem 65. Lebensjahr
− Achtung: Aufschub bei Freizügigkeitsgelder wird wahrscheinlich

aufgehoben
− Änderungen Mehrwertsteuersätze (voraussichtlich per 1.1.2024; BR wird

im Dezember entscheiden)

Ab 1.1.2021 Anpassung Angepasste Steuersätze

Normalsatz 7.7% + 0.4% 8.1%

Reduzierter Satz 2.5% + 0.1% 2.6%

Sondersatz für 
Beherbergungsdienstlei
stungen

3.7% + 0.1% 3.8%
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• Abschaffung Schweizer Industriezölle ab 2024

• Ausdehnung des Verlustvortrags auf 10 Jahre
• Für Verluste ab 2020
• Motion überwiesen am 1.6.2022 (21.3001)

• Tonnagebesteuerung
• Bundesrat hat Botschaft zum Bundesgesetz über die Tonnagesteuer 

am 4. Mai 2022 verabschiedet
• Die WAK-N hat Eintreten beschlossen
• Es gibt noch keinen Termin für die Behandlung im Nationalrat

Entwicklungen im Steuerbereich
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• Verrechnungssteuer: Motion «Dreieckstheorie» (nur noch Anwendung 
Dreieckstheorie)

• Verrechnungssteuer: Meldeverfahren Beteiligungsquote neu 10% / Gültigkeit 
neu 5 Jahre (ab 1.1.2023)

• Besteuerung digitalisierte Wirtschaft: Zeitplan OECD

Entwicklungen im Steuerbereich
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Entwicklungen im Steuerbereich

• Mindestbesteuerung (Verordnung später Gesetz)
• ➔ Gilt nur für Unternehmen Umsatz > 750 Mio EUR
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Der Challenge für uns

https://youtu.be/0h8UR60dk4c

https://youtu.be/0h8UR60dk4c


Thank you.

Kreston. 

Knowing you.
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